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Beschlüsse des Verbandssportausschusses 
                                                       
Der Verbandssportausschuss hat aufgrund eines nochmaligen Antrages nach dem 
Jugendverbandstag, auf einer außerordentlichen Onlinesitzung am 27.04.2026, folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
Antrag JSG KV Westfalen vom 24.03.2026: 
 
Antrag auf Änderung der Durchführungsbestimmungen für Ligenspiele  
Hintergrund dieses Antrages, ist die weitere Umsetzung der U18 Jugendspiel-
gemeinschaft. Einige Jugendvereine Westfalens haben in ihrer 
Jugendwarteversammlung am 30.08.2025 in Wanne-Eickel beschlossen, den 
Jugendlichen U18 die Möglichkeit einer JSG im KV Westfalen zu geben. Hierzu müssen 
in den DFB unter 1.6, 1.11, 1.12 und 1.13 Änderungen / Anpassungen einfließen. Im 
Einzelnen:  
 
1.6 aktuell: Bei den Aufstiegsspielen zur Damen-Bundesliga oder den Ausscheidungen 
der Herren-NRW-Liga zur 2. Bundesliga ist ein Einsatz von Gastspielerinnen oder 
Gastspielern nicht gestattet. 
  
1.6 neu: ………ist ein Einsatz von Gastspielerinnen oder Gastspielern aus dem 
Erwachsenenbereich nicht gestattet. Ausgenommen sind Jugendliche als 
Gastspieler/innen der jeweiligen Mannschaft, die ihre U18-Jugendlichen in der JSG KV 
Westfalen gemeldet haben.  
          abgelehnt 
 
1.11 aktuell: In einer Sechser- oder Vierermannschaft dürfen maximal zwei 
Gastspielerinnen oder Gastspieler eingesetzt werden.  
 
1.11 neu: In einer Sechser- oder Vierermannschaft dürfen maximal zwei 
Gastspielerinnen oder Gastspieler aus dem Erwachsenenbereich eingesetzt werden. 
Ausgenommen in Anzahl der Gastspieler/innen sind die Mannschaften, die ihre U18-
Jugendlichen in der JSG KV Westfalen gemeldet haben.   
 
   abgelehnt 



   

 
 
 
1.12 aktuell: Jeder Klub darf insgesamt höchstens drei Gastspielerinnen oder 
Gastspieler aufnehmen. 
  
1.12 neu: Jeder Klub darf insgesamt höchstens drei Gastspielerinnen oder Gastspieler 
aus dem Erwachsenenbereich aufnehmen. Ausgenommen sind die Klubs, deren U18-
Jugendliche in der JSG KV Westfalen gemeldet sind.  
         abgelehnt 
 
 
1.13 aktuell: Damen können kein Gastspielrecht für den Einsatz in einer 
Herrenmannschaft erwerben.  
 
1.13 neu: Damen können kein Gastspielrecht für den Einsatz in einer Herrenmannschaft 
erwerben. Ausgenommen sind die U18-Jugendspielerinnen die in der JSG KV Westfalen 
gemeldet sind. 
  abgelehnt 
 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Jürgen Brennecke Petra Fritz 
Verbandssport                                                         stellv. Verbandssportwartin 


